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hören oder ein raumplanerisches Interesse an einer verdichteten Überbauung des Gewässerraums be-
steht und die Grundstücke in der Umgebung mehrheitlich überbaut sind (siehe auch Grafik 1). Der Be-
trachtungsperimeter darf dabei nicht auf einige wenige Parzellen reduziert werden, sondern muss im 
Minimum die gesamte Zone umfassen. Der Fokus liegt dabei jeweils auf den ans Gewässer angrenzen-
den Grundstücken. 

Grafik 1: Ablaufschema zur Abgrenzung des dicht überbauten Gebiets (Quelle: Arbeitshilfe Gewässerraum Kanton BL) 
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Handelt es sich nicht um eine Kern- oder Zentrumszone, so müssen die Anforderungen unter «überwie-
genden Interessen an Verdichtung bzw. baulicher Nutzung» kumulativ erfüllt sein. 

Unter der Anforderung «Hauptsiedlungsgebiet der Agglomeration oder Entwicklungsschwerpunkt» 
werden Gemeinden innerhalb des inneren Korridors oder Regionalzentren gemäss dem Kantonalen 
Richtplan verstanden. 

 

5.2.3 Asymmetrischer Gewässerraum 

Der Gewässerraum ist normalerweise symmetrisch auf die Gewässerachse zu legen. Wenn die tatsächli-
chen und rechtlichen Verhältnisse entlang des Gewässers dies rechtfertigen, dann ist auch eine asym-
metrische Festlegung des Gewässerraumes möglich. Eine solche Festlegung darf jedoch nicht miss-
bräuchlich sein und zum Beispiel eine Verlagerung in Richtung Wald zur Entlastung von Baugebiet 
ermöglichen. 

 

5.2.4 Verzicht auf den Gewässerraum 

Auf den Gewässerraum kann verzichtet werden, wenn es sich zum Beispiel um ein eingedoltes Fliessge-
wässer oder ein künstlich angelegtes Gewässer handelt. Wird auf den Gewässerraum verzichtet, muss 
aufgezeigt werden, dass sich dieser Verzicht nicht nachteilig auf das Gewässer auswirkt. Die bisherigen 
Abstandsregelungen und Uferschutzzonen entlang von Fliessgewässern sind dennoch einzuhalten. Auch 
weitere übergeordnete Vorschriften sind weiterhin einzuhalten. 

Als «eingedolt» gelten oberirdische Fliessgewässer, die in Leitungen verlegt wurden, dabei gelten Brü-
cken und weitere Verkehrsübergänge nicht als Eindolung. 
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6 Auswirkungen des Gewässerraumes 
6.1 Bisherige Regelungen entlang von Gewässern 

Bisher haben die im Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) enthaltenen Vorschriften den Abstand von 
Bauten zu Gewässern geregelt (§ 95, RBG). An öffentlichen Gewässern, an denen keine kantonalen oder 
kommunalen Gewässerbaulinien vorhanden waren, galt der ordentliche Grenzabstand (§ 95, RBG), je-
doch mindestens 6 m. Wo keine Parzellengrenze bestand, wurde der Abstand von der Oberkante der 
Uferböschung aus gemessen. 

Bei eingedolten Gewässern regelte die Raumplanungs- und Bauverordnung (RBV) einen minimalen Bau-
abstand von 3 m ab dem äussersten Rand der Eindolung (§ 63 Abs. 2, RBV). Wo das eingedolte Gewäs-
ser als Parzelle festgelegt ist oder wo eine Parzellengrenze mit der Gewässerachse identisch ist, kam 
der ordentliche Grenzabstand (§ 95, RBG) zur Anwendung. 

Laut § 12a Abs. 5 des Raumplanungs- und Baugesetzes hat der Gewässerraum Vorrang gegenüber den 
gesetzlichen Abstandsvorschriften nach §95 RBG. Sobald ein Gewässerraum festgelegt ist, können neue 
Bauten grundsätzlich bis an den Gewässerraum erstellt werden, auch wenn so der Abstand kleiner als 
der bisher vorgeschriebene Abstand (§ 95, RBG und § 63 Abs. 2, RBV) ist. 

 

6.2 Bauen im Gewässerraum 

Da mit dem Gewässerraum die Flächen sichergestellt werden, die das Gewässer für die Erfüllung seiner 
Funktionen benötigt, ist er von neuen Anlagen (Mauern, Leitungen, Schächte, Gebäude, Verkehrswege 
etc.) freizuhalten. Es können nur in wenigen Ausnahmefällen neue Anlagen bewilligt werden: 

Bei öffentlichen Anlagen werden Ausnahmen gewährt, wenn die Anlagen durch ihren Zweck auf einen 
Standort am Gewässer angewiesen sind. Darunter fallen zum Beispiel Wasserkraftwerke und Fuss- und 
Wanderwege sowie «Uferwege» aus Naturbelag und Brücken, soweit sie mindestens im Strassennetz-
plan eingetragen und somit von kommunaler Bedeutung sind. Bei anderen Anlagen oder Anlageteile 
von öffentlichem Interesse muss eine objektive Begründung erbracht werden, die die Standortgebun-
denheit legitimiert. 

Für private Anlagen können ebenfalls Ausnahmen gewährt werden, wenn es sich um zonenkonforme 
Neu-, An- und Umbauten sowie Nutzungsänderungen in dicht überbauten Gebieten handelt. Sowie für 
Kleinanlagen (z.B. Stege, Treppen, Sitzbänke etc.), die der privaten Gewässernutzung dienen, zonenkon-
form und Standortgebunden sind und ihnen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Auch 
können standortgebundene Anlageteile für die Wasserentnahme oder -einleitung bewilligt werden. 

Voraussetzung für eine Ausnahmebewilligung ist, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist, dass 
künftige Revitalisierungen nicht unterbunden oder erschwert werden, keine wichtigen Natur- und 
Landschaftswerte beeinträchtigt werden und keine überwiegenden Interessen dem Vorhaben entge-
genstehen. 

 

6.3 Bestehende Anlagen 

Rechtmässig erstellte Anlagen, die im Gewässerraum liegen, sind in ihrem Bestand geschützt (Art. 41c 
Abs. 2 GSchV). Sie müssen also nicht entfernt werden und bauliche Massnahmen, die für den Erhalt der 
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Anlage nötig sind, sind zulässig. Nicht gestattet sind dagegen Umbauten, Erweiterungen oder Nutzungs-
änderungen. Aktuell laufen Bestrebungen, eine erweiterte Bestandesgarantie im RBG zu verankern, 
womit in Zukunft auch eine Umnutzung ermöglicht werden würde. 

Nationalstrassen liegen zudem im öffentlichen Interesse. Sie können, sofern sie standortgebunden sind, 
im Gewässerraum ausgebaut werden (vgl. Art. 41c Abs. 1 GSchV). 

 

6.4 Zulässige Ausnutzung 

Liegt eine Parzelle teilweise im Gewässerraum, so ändert bzw. verringert sich die zulässige bauliche 
Ausnutzung der gesamten Parzelle nicht. 

 

6.5 Nutzung von Aussenräumen 

Aussenräume, wie Garten- und öffentliche Grünanlagen sowie Sport- und Freizeitanlagen innerhalb des 
Gewässerraumes, sind extensiv zu nutzen und zu pflegen. 

Eine extensive Nutzung bedeutet, dass keine neuen Bauten oder Anlagen (siehe Kapitel 6.2) erstellt 
werden dürfen. Gartengestaltungsmassnahmen, wie Terrassen und Stützmauern sind im Gewässer-
raum ebenfalls nicht erlaubt. Bestehende Anlagen dürfen aber weiterhin genutzt werden. Zudem be-
deutet extensive Nutzung auch, dass kein Dünger und keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden 
dürfen, wenn sie nicht zum Erhalt einer bestehenden Anlage (z.B. Rasensportplätze oder Schrebergär-
ten) zwingend notwendig sind. Zudem ist im Gewässerraum eine Bepflanzung mit Arten, die zu den so-
genannten invasiven Neophyten gezählt werden, nicht zulässig. Eine Artenliste von einheimischer, 
standortgerechter Bepflanzung findet sich auf der Webseite des Kantons. 

Kleinanlagen mit Erholungsfunktion (z.B. Sitzbank am Uferweg, Gewässerzugang, Wasserspielplatz etc.) 
dürfen im Gewässerraum erstellt werden, solange sie das Gewässer nicht beeinträchtigen. Für die Ge-
staltung sind möglichst naturnahe und ortsübliche Materialien zu wählen. Folgende weitere Anlagen 
können im Gewässerraum erstellt werden, wenn sie standortgebunden sind und einem öffentlichen 
Interesse dienen: Terrainveränderungen, die den Uferbereich und das Gewässer aufwerten, sicher-
heitsrelevante Einfriedungen oder Einfriedungen aus standortgerechten Pflanzen.  
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7 Planungsinhalt 

Abbildung 2: Übersichtsplan über die Planungsabschnitte 

Der Zonenplan Siedlung wird in vier Gebiete (Abschnitte A bis D) eingeteilt. Die Gebiete werden mit 
einem Namen versehen, wobei dieser nicht mit einem Flurnamen oder änlichem gleichzusetzen ist. In 
den folgenden Kapiteln werden die Abschnitte A bis D behandelt und jeweils eine Interessensabwägung 
erstellt. Der Abschnitt A wird zudem in die Gebiete «Glashütte», «Biomill» und «Laufen Süd» unterteilt. 

 

7.1 Allgemeingültige Inhalte 

7.1.1 Überarbeitung Hochwasserschutz 

Da aktuell noch an einigen Abschnitten entlang der Birs eine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser 
besteht, kann die Gewässerraumbreite in diesen Bereichen nicht reduziert werden. Eine Anpassung der 
Breite kann erst nach der Umsetzung der Hochwasserschutzmassnahmen und der Überarbeitung der 
Gefahrenkarte erneut geprüft werden. 

 

7.1.2 Regionaler Entwässerungsplan (REP) Birs 

Das Projekt «Regionaler Entwässerungsplan Birs» zeigt mit einem Entwicklungskonzept und mit 
Aktionsplänen die Defizite der Birs und ihrer Nebenflüssen auf und schlägt Massnahmen zur 
Verbesserung der Qualitäten der Gewässer vor. 

In der gesamten Planung wird der Gewässerraum auf die Massnahmen des Regionalen Entwässerungs-
plans (REP) Birs abgestimmt. Es sind für die vorliegende Planung die Massnahmenblätter 23 bis 25 und 
27 und 28 der Birs und das Massnahmenblatt 1 der Lützel von Bedeutung. Alle Massnahmen sind im 
festgelegten Gewässerraum realisierbar, oder werden ausserhalb des Planungsperimeters umgesetzt. 

«Glashütte» 

«Biomill» 

«Laufen Süd» 

«Wahlenbach» 

«Laufen Nord» 

«Laufen Altstadt» 





Abschnitt A: «Glashütte»  

 17/73 

 

Abbildung 4: Zusammenfluss von Stürmenbach und Birs (Quelle: Google 2014) 

Die minimale Gewässerraumbreite muss zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 
- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung der Sohle mit niedriger zeitlicher Priorität vor (mittle-
res Nutzen-Aufwand-Verhältnis). Dabei wird anstelle einer naturfremden, meist gepflasterten Sohle, 
eine durchgängige Kiessohle angelegt. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benötigte Raum gesi-
chert werden. 

Hochwasserschutz 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens das Gefah-
rengebiet «erhebliche Gefährdung» umfassen. Wie in Abbildung 5 ersichtlich besteht keine Hochwas-
sergefährdung entlang des Stürmenbachs.  

Natur- und Landschaftsschutz 

Im Betrachtungsperimeter liegt ein Teil des ornithologischen Inventars (W169 Birs). Dieses Interesse 
wird im Gewässerraum der Birs berücksichtigt. 
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Abbildung 5: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. Es ist je-
doch, aufgrund der historischen Bedeutung der industriellen Nutzung der Birs, ein Anliegen der Stadt 
Laufen, die bestehenden Gebäude zu erhalten. Dies wird durch den Gewässerraum nicht verhindert. 
Die Gebäude haben Bestandesgarantie (Art. 41c Abs. 2 GSchV). 

Ein allfälliger Umbau oder eine Umnutzung ist im Gewässerraum nicht zulässig. Davon betroffen ist das 
Gebäude Glashütte 1, welches im Gewässerraum liegt und somit nur Bestandesgarantie hat, jedoch 
nach geltendem Recht nicht umgebaut oder umgenutzt werden kann. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Gewässernutzung durch ein Wasserkraftwerk geplant. 

 

Fazit: Die Abwägung der relevanten Interessen zeigt, dass eine symmetrische Gewässerraumfestlegung 
die beste Variante darstellt.  
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7.2.2 Birs 

Berechnung Gewässerraum 

Für die Birs wurde in einer Absprache zwischen dem Amt für Raumplanung (ARP) und dem Tiefbauamt 
(TBA) die natürliche Gerinnesohlenbreite ermittelt. Die Birs weist zum grössten Teil eine eingeschränkte 
Breitenvariabilität auf und die gemessene Gerinnesohlenbreite variiert stark. Bei einem Wert von 30 m 
natürlicher Gerinnesohlenbreite handelt es sich um den gemittelten Wert, auf Grundlage der vorhan-
denen Daten, der als natürlich angenommen werden kann. Daraus resultiert die minimale Gewässer-
raumbreite von 60 m. Gemäss der Absprache zwischen ARP und TBA (Anhang) entspricht dieser mini-
male Gewässerraum im Großen und Ganzen demjenigen Raum, der gemäss TBA für ihre Massnahmen 
(Hochwasserschutz, Revitalisierung) benötigt wird. Diese Berechnung des Gewässerraums gilt auch für 
alle weiteren Abschnitte der Birs und wird nicht mehr separat aufgeführt. 

Die Birs ist ebenfalls ein Gewässer, dass an den Kanton Solothurn grenzt. Gemäss Anfrage vom 
11.09.2020 beim Kanton (Anhang) gehen sie von einem Gewässerraum von mindestens 15 m ab Uferli-
nie aus. In dieser Planung wird bei einem Gewässerraum von 60 m ein einseitiger Abstand von mindes-
tens 18 m ab der Uferlinie erreicht. Dies steht somit nicht im Widerspruch zu den Absichten des Kan-
tons Solothurns. 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung des Gewässers niedriger zeitlicher Priorität vor. Das 
heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegeta-
tion versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benö-
tigte Raum gesichert werden. Solange jedoch das Gebäude Glashütte 1 Bestand hat und die Delsber-
gerstrasse, welche standortgebunden ist, ihren Verlauf beibehält, ist der Uferbereich und die Dynamik 
sehr eingeschränkt. Gemäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt wird die Birs im Rahmen des 
Hochwasserschutzprojekts, soweit wie aktuell möglich, revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revitali-
sierung muss aus Sicht des Tiefbauamts kein zusätzlicher Raum gesichert werden. 

Hochwasserschutz 

Die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumplanung 
sind eingehalten, wenn mindestens das Gefahrengebiet «erhebliche Gefährdung» im Gewässerraum 
liegt. Der dafür benötigte Raum tangiert in einigen Bereichen die Delsbergerstrasse, eine Natio-
nalstrasse mit überregionaler Bedeutung. Die Strasse liegt im öffentlichen Interesse und ist insofern 
standortgebunden, als dass topographische Bedingungen eine Verlegung nicht zulassen. Zudem liegt 
auch ein Gefahrenbereich «erhebliche Gefährdung» über dem Gebäude Glashütte 1. Der minimale Ge-
wässerraum umfasst alle diese Gefahrengebiete. 
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Der Zugang zur Birs für Unterhaltsarbeiten ist, soweit es die Topographie zulässt, gegeben. 

 

Abbildung 6: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Natur- und Landschaftsschutz 

Die Uferschutzzone wird vom Gewässerraum überlagert. 

Im Gebiet des ornithologischen Inventars brüten zwei Vogelarten, bei denen ein starker Bestandsrück-
gang in den letzten Jahrzehnten verzeichnet wurde. Gemäss dem Objektblatt, sollen in dem Gebiet 
W169 ufernahe Strassen durch dichte Uferbepflanzung oder möglichst uferferne Streckenführung er-
setzt werden. Hartverbaute Uferpartien sollen nach Möglichkeit renaturiert werden. Der Gewässer-
raum steht diesen Forderungen nicht entgegen, sie können im betrachteten Abschnitt jedoch nicht un-
eingeschränkt umgesetzt werden. Die Delsbergerstrasse ist eine Nationalstrasse mit überregionaler 
Bedeutung, liegt im öffentlichen Interesse und ist aufgrund der Topografie an ihren Standort gebunden. 
Am rechten Birsufer liegt das Gebäude Glashütte 1. Das Gebäude ist nicht geschützt. Wird es abgebro-
chen, muss der Neubau mindestens einen Abstand von 6 m zur Birs einhalten. In diesem Uferstreifen 
können die Forderungen aus dem ornithologischen Inventar umgesetzt werden. 

Das Objekt 36 des Reptilieninventars steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewässer. Das Objekt 37 
betrifft einerseits die Stützmauer der Delsbergerstrasse und andererseits die Gleisanlage und deren Bö-
schung. 

Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. Aufgrund 
der historischen Bedeutung der industriellen Nutzung der Birs, ist es aber ein Anliegen der Stadt Lau-
fen, die bestehenden Gebäude zu erhalten. Dies wird durch den Gewässerraum nicht verhindert. Die 
Gebäude haben Bestandesgarantie (Art. 41c Abs. 2 GSchV). 

Ein allfälliger Umbau oder eine Umnutzung ist im Gewässerraum nicht zulässig. Davon betroffen ist das 
Gebäude Glashütte 1, welches im Gewässerraum liegt und somit nur Bestandesgarantie hat, jedoch 
nach geltendem Recht nicht umgebaut oder umgenutzt werden kann. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Gewässernutzung durch ein Wasserkraftwerk geplant. 

 

Fazit: Es liegen keine Gründe vor, die eine andere Festlegung als die symmetrische rechtfertigen wür-
den. Deshalb wird der Gewässerraum symmetrisch festgelegt.  
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7.3 Abschnitt A: «Biomill» 

Das Gebiet «Biomill» umfasst die Birs entlang des Fabrikgeländes und die Lützel. Der Gewässerraum der 
Birs wurde für die rechte Gewässerhälfte parallel zum Perimeter Siedlung in den Perimeter Landschaft 
bis auf Höhe der Gewässerachse sowie am östlichen Ende rechtwinklig zur Uferlinie festgelegt. In Ab-
stimmung mit dem Kanton wird die Festlegung des Gewässerraums für die linke Gewässerhälfte und 
entlang des Tschabrunnenbächlis vom Amt für Raumplanung realisiert. 

Entlang der Lützel wurde der Planungsperimeter ebenfalls rechtwinklig in den Landschaftsperimeter 
erweitert, respektive am südlichen Ende entlang der Parzellengrenze der Delsbergerstrasse gezogen. 
Somit wird auf der gesamten Parzelle Nr. 2444 der Gewässerraum durch die vorliegende Planung 
festgelegt. 

7.3.1 Birs 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Abbildung 7: Planausschnitt «Biomill» (Quelle: Mutationsplan, 1:1'000) 
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Revitalisierung 

Die Erhaltung oder Reaktivierung der natürlichen Retentions- und Überflutungsgebiete sind bereits im 
kantonalen Richtplan verankert. Dabei handelt es sich um die Objekte «L 1.2 Raumbedarf Fliessgewäs-
ser» welche gänzlich im Landschaftsraum realisiert werden. 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung des Gewässers mittlerer zeitlicher Priorität vor. Das 
heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegeta-
tion versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benö-
tigte Raum gesichert werden. Solange jedoch die Gebäude Bestand haben und die Delsbergerstrasse, 
welche standortgebunden ist, ihren Verlauf beibehält, ist der Uferbereich und die Dynamik sehr einge-
schränkt. 

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts sind bauliche Massnahmen zum Hochwasserschutz geplant. 
Die Massnahmen betreffen das Gelände der Juramill und die Lützelmündung. Um den dafür benötigten 
Raum zu sichern, wurden im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts Gewässerbaulinien festgelegt. 
Der Gewässerraum hat mindestens diese kantonalen Gewässerbaulinien zu umfassen. 

In der strategischen Revitalisierungsplanung wird die Behebung der negativen Auswirkungen des Kraft-
werks Juramill aufgeführt. Gemäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt wird die Birs im Rahmen 
des Hochwasserschutzprojekts, soweit wie aktuell möglich, revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revi-
talisierung muss aus Sicht des Tiefbauamts kein zusätzlicher Raum gesichert werden. 

Hochwasserschutz 

Im Abschnitt Biomill liegt an der Birs eine erhebliche Hochwassergefährdung ausserhalb des Gerinnes 
vor. Das Gefahrengebiet wird vom theoretischen Gewässerraum vollständig überlagert. Damit werden 
die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumplanung 
bezüglich Hochwasserschutz eingehalten. 

Im Zuge des Hochwasserschutzprojektes sind Massnahmen auf dem Gelände der Biomill geplant. Dem-
entsprechend wird sich die Naturgefahrenkarte bei der nächsten Überarbeitung ändern. 

Auch im Gebiet Biomill teilt sich die Birs die Talsohle mit der Eisenbahnlinie, der Nationalstrasse und 
dem Fabrikareal. Die Platzverhältnisse sind gedrängt, da das Gelände im Wald (gepunktete Fläche) steil 
ansteigt. Die Zugänglichkeit für Unterhaltsarbeiten ist dementsprechend ebenfalls, soweit es die Topo-
grafie zulässt, sichergestellt. 

 

Abbildung 8: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 
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Natur- und Landschaftsschutz 

Die Uferschutzzone wird vom Gewässerraum überlagert. 

Im Gebiet des ornithologischen Inventars brüten zwei Vogelarten, bei denen ein starker Bestandsrück-
gang in den letzten Jahrzehnten verzeichnet wurde. Gemäss dem Objektblatt, sollen in dem Gebiet 
W169 ufernahe Strassen durch dichte Uferbepflanzung oder möglichst uferferne Streckenführung er-
setzt werden. Hartverbaute Uferpartien sollen nach Möglichkeit renaturiert werden. 

Im Gebiet Ägerten fehlen «Arten durchschnittlichen Kulturlandes». Deren Wiederansiedlung und För-
derung soll durch ökologische Ausgleichsflächen und extensiv genutzten Wieslandes erreicht werden.  

Im Reptilieninventar ist das Objekt 37 bedeutungsvoll als Lebensraum und Korridor. Im Teilobjekt 26 
herrscht der Lebensraumtyp Materiallager und Ruderalfläche vor. In einigen Abschnitten wird es vom 
Gewässerraum überlagert. Das Teilobjekt 28 Ist als Lebensraumtyp Fettwiese und Ruderalfläche wich-
tig. Der Lebensraum verläuft entlang der Gleisanlage. Im Teilobjekt 29 ist der Lebensraumtyp Bahn-
hofareal dominant. Auch dieser Lebensraum kann grundsätzlich als gesichert aufgrund der standortge-
bundenen Gleisanlage betrachtet werden. Alle Teilobjekte haben eine mittlere Empfindlichkeitsstufe. 

Ortsbild- und Denkmalschutz 

Aufgrund der historischen Bedeutung der industriellen Nutzung der Birs, ist es ein Anliegen der Stadt 
Laufen, die bestehenden Gebäude zu erhalten. Dies wird durch den Gewässerraum nicht verhindert. 
Die Gebäude haben Bestandesgarantie (Art. 41c Abs. 2 GSchV). 

Ein allfälliger Umbau oder eine Umnutzung ist im Gewässerraum nicht zulässig. 

Gewässernutzung 

Im betrachteten Abschnitt besteht bereits ein Wasserkraftwerk (Juramill). Die bestehende Anlage liegt, 
auf der betrachteten Birsseite, komplett im theoretischen Gewässerraum. Die notwendigen Verbesse-
rungen für die Fischwanderung sind projektiert und werden auf der linken Uferseite umgesetzt. 

 

Fazit: Es liegen keine Gründe vor, die eine andere Festlegung als die symmetrische rechtfertigen wür-
den. Deshalb wird der Gewässerraum symmetrisch festgelegt.  
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7.3.2 Lützel 

Berechnung Gewässerraum 

Die Lützel wird im Datensatz «Wasserspiegel Breitenvariabilität» folgendermassen definiert: 

-  Gewässersohle (mittlere Breite): 6 m 
- Wasserspiegelbreitenvariabilität: «eingeschränkt» (Faktor 1.5) 

Daraus errechnet sich: 

- natürliche Gerinnesohlenbreite: 6 m * 1.5 = 9 m 
- theoretischer Gewässerraum: 9 m * 2.5 + 7 m = 29.5 m 

Es sind kantonale Gewässerbaulinien vorhanden, die beachtet werden müssen. Der Gewässerraum 
muss daher im nördlichen Ende des Perimeters aufgeweitet werden. Die Bauparzelle wird damit nicht 
weiter eingeschränkt, als dies durch die aktuell rechtsgültigen Regelungen bereits der Fall ist. 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Die Erhaltung oder Reaktivierung der natürlichen Retentions- und Überflutungsgebiete sind bereits im 
kantonalen Richtplan verankert. Dabei handelt es sich um die Objekte «L 1.2 Raumbedarf Fliessgewäs-
ser» welcher gänzlich im Landschaftsraum realisiert wird. 

Das Wasserbaukonzept sieht zudem eine Revitalisierung des Gewässers mittlerer zeitlicher Priorität 
vor. Das heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgebunde-
ner Vegetation versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Mit dem Gewässerraum kann der 
dafür benötigte Raum gesichert werden. Solange jedoch die Gebäude Lützelstrasse 5 und Delsber-
gerstrasse 208 und 208a Bestand haben ist die Dynamik der Lützel weiterhin eingeschränkt. Die 
Schwelle, welche die Längsvernetzung für Fische erschwert, wird durch eine fischdurchgängige Block-
steinrampe ersetzt. Diese Massnahme betreffen somit nur das Gerinne. 

Hochwasserschutz 

Es liegt eine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser ausserhalb des Gerinnes vor. Der theoretische 
Gewässerraum von 29.5 m überlagert diese Gefahrengebiete. Damit werden die Mindestanforderun-
gen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumplanung bezüglich Hochwasser-
schutz eingehalten. 

Der Zugang zum Gewässer ist, soweit Topographisch möglich, gewährleistet. 
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Abbildung 9: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Natur- und Landschaftsschutz 

Die Uferschutzzone wird vom Gewässerraum überlagert. 

Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Nutzung des Gewässers für Wasserkraft vorhanden oder geplant. 

 

Fazit: Es liegen keine Gründe vor, die eine andere Festlegung als die symmetrische rechtfertigen wür-
den. Deshalb wird der Gewässerraum symmetrisch festgelegt und am nördlichen Perimeterrand auf die 
kantonale Gewässerbaulinie verbreitert. 
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Zugunsten einer gesamtheitlichen Lösung wird der betrachtete Abschnitt in die Landschaft auf der östli-
chen Uferseite ausgeweitet. In diesem Bereich wird die Planungshoheit vom Kanton übernommen. Zum 
Betrachtungsperimeter wird bei der Beurteilung des Natur- und Landschaftsschutzes das Gebiet ent-
lang der Birs ab der Mündung der Lützel hinzugenommen. Damit wird die Legung des Gewässerraums 
in diesem abschnittübergreifenden Thema nicht isoliert betrachtet, sondern das Gebiet mit ähnlichen 
Gegebenheiten (v.a. Topografie) gesamtheitlich abgehandelt. 

 

Berührte Interessen 

Hochwasserschutz 

 

Abbildung 12: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

- Naturgefahrenkarte: erhebliche bis geringe Gefährdung 
- Hochwasserschutzmassnahmen geplant 
- Zugänglichkeit für Unterhaltsarbeiten: sichergestellt 

�Æ Interesse vertieft zu beurteilen und abzuwägen 
 
Revitalisierung 

- Wasserbaukonzept: Baulicher Hochwasserschutz hoher zeitlicher Priorität 
- Strategische Revitalisierungsplanung: kein Eintrag 

�Æ Interesse vertieft zu beurteilen und abzuwägen 
 
Natur- und Landschaftsschutz 

 
Abbildung 13: Höhenkurven 2018 und Gewässerparzelle Nr. 2292 (Quelle: GeoView BL) 
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wandeln und gleichzeitig besteht an beiden Infrastrukturen ein grosses öffentliches Interesse. Die öko-
logischen Potenziale beider Verkehrsachsen sind relativ gering, wobei die Schotterfläche der Gleisan-
lage, im Vergleich zur versiegelten Strassenfläche, ein ökologisch wertvolleres Biotop darstellt. Er bietet 
Lebensraum für Reptilien und andere Wärme und Trockenheit liebende Arten. Der Uferstreifen ist 
ebenfalls ein wichtiges Habitat und gleichermassen durch die Topografie und die beiden Verkehrswege 
in seiner Breite eingeschränkt. Im betrachteten Gebiet am Siedlungsrand, verläuft die Birs in einer Bie-
gung und der östliche Uferstreifen ist daher breiter als der westliche. Auch die Uferschutzzone ist ent-
sprechend am östlichen Ufer breiter. 

Im Gebiet des ornithologischen Inventars brüten zwei Vogelarten, bei denen ein starker Bestandsrück-
gang in den letzten Jahrzehnten verzeichnet wurde. Gemäss dem Objektblatt, sollen in dem Gebiet 
W169 ufernahe Strassen durch dichte Uferbepflanzung oder möglichst uferferne Streckenführung er-
setzt werden. Hartverbaute Uferpartien sollen nach Möglichkeit renaturiert werden. Die Delsber-
gerstrasse ist eine Nationalstrasse von nationaler Bedeutung, liegt im öffentlichen Interesse und ist auf-
grund der Topografie an ihren Standort gebunden, weshalb eine uferferne Streckenführung nicht 
realisierbar ist. 

Die Teilobjekte 29, 31 und 32 des Objekts Nummer 37 stehen als «Böschung am Fluss» in direktem Zu-
sammenhang mit dem Gewässerraum. Die Teilobjekte 33 und 34 des Objekts Nummer 37 sowie das 
Teilobjekt 1 des Objekts Nummer 38 stehen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Gewässer-
raum der Birs. Sie orientieren sich an der Bahn- und Strasseninfrastruktur, welche als standortgebun-
den bewertet werden. Die Bestimmungen des Gewässerraums widersprechen den Schutzinteressen 
des Reptilieninventars somit grundsätzlich nicht. 

 

Abwägung und Optimierung der Interessen 

Grundsätzlich gibt es für die Ausweisung des Gewässerraums 5 Varianten: 

1. Symmetrischer Gewässerraum 
2. Asymmetrischer Gewässerraum 
3. Verzicht auf Gewässerraum 
4. Anpassung an bauliche Gegebenheiten 
5. Verlegung Gewässer bzw. Gewässerraum 

Eine asymmetrische Festlegung ist topografisch gerechtfertigt, eine rechtsungleiche Behandlung liegt 
keine vor. Bei einer asymmetrischen Festlegung wären die Grundeigentümer am westlichen Ufer nicht 
weiter eingeschränkt, als dies mit den bestehenden Strassenbaulinien bereits der Fall ist. Auf der Ost-
seite wären bei einer asymmetrischen Festlegung die Grundeigentümer der Parzellen Nr. 2902, 2292 
und 3152 stärker vom Gewässerraum betroffen. Bei der Parzelle Nr. 2292 handelt es sich um die Ge-
wässerparzelle (die Birs verläuft im betrachteten Abschnitt nicht in der Mitte der Gewässerparzelle, 
sondern näher an deren westlichen Grenze) und bei den anderen zwei um die Parzellen für die Gleisan-
lagen der SBB. Da die Gleise im öffentlichen Interesse stehen und nur durch sehr grosse Anstrengungen 
in eine uferferne Streckenführung umgewandelt werden können, besteht die Möglichkeit auf eine Aus-
nahmebewilligung für das Bauverbot im Gewässerraum. 
�Æ Variante 2 wird weiterverfolgt 
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Es besteht kein Grund gemäss Art. 41a Abs. 5 GSchV auf den Gewässerraum zu verzichten. 
�Æ Variante 3 wird nicht weiterverfolgt 

Im sogenannten «dicht überbauten» Gebiet ist eine Anpassung an die baulichen Gegebenheiten mög-
lich. Beim betrachteten Abschnitt liegen mehr als die Hälfte der Bauten im theoretischen Gewässer-
raum und es besteht ein überwiegendes Interesse an Verdichtung oder einer baulichen Nutzung. 
�Æ Variante 4 wird nicht weiterverfolgt 

Eine Verlegung des Gewässers ist nicht möglich. 
�Æ Variante 5 wird nicht weiterverfolgt 

Auswirkungen Gewässerraum «Birs» W2b und W3 

Interessen Beschreibung Symmetrischer GWR Asymmetrischer GWR 

H
oc

hw
as

-
se
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ch

ut
z Naturgefah-

renkarte 
Erhebliche Ge-
fährdung aus-
serhalb des Ge-
rinnes 

Hochwasserschutz 
kann eingehalten wer-
den (+) 

Hochwasserschutz kann 
eingehalten werden (+) 

R
ev

ita
-

lis
ie

-
ru

ng
 Wasserbau-

konzept 
Revitalisierung 
des Gewässers 

Raumsicherung für die 
geplanten Massnah-
men (+) 

Raumsicherung für ge-
plante Massnahmen aus-
reichend (+) 

N
at

ur
- u

nd
 L

an
ds

ch
af

ts
sc

hu
tz 

Uferschutz-
zone, Topo-
grafie 

Infrastruktur von 
grossem öffentli-
chem Interesse, 
östlicher Ufer-
streifen breiter 
und ökologisch 
wertvoller 

Uferschutzzonen wer-
den vom GWR über-
deckt, Gewässerpar-
zelle befindet sich 
nicht vollständig im 
GWR (0) 

Uferschutzzonen werden 
vom GWR überdeckt, Ge-
wässerparzelle vollständig 
im GWR, Ostufer mit grös-
serem Bezug zu Gewässer 
wird vom GWR besser ge-
schützt (+) 

Ornithologi-
sches Inven-
tar 

Harte Uferver-
bauungen ent-
fernen 

Sicherheitsaspekt 
wird höher gewichtet 
(0) 

Sicherheitsaspekt wird hö-
her gewichtet (0) 

Reptilienin-
ventar 

Lebensräume er-
halten 

Lebensraum wird teil-
weise abgedeckt, 
kann von GWR profi-
tieren (0) 

Lebensraum wird komplet-
ter abgedeckt, kann von 
GWR profitieren (+) 

Total +2 +4 

 

Fazit: Beim betrachteten Abschnitt der Birs ist eine asymmetrische Festlegung angebracht. Es werden 
dabei keine Grundeigentümer stärker eingeschränkt, als sie dies entweder durch bestehende Bestim-
mungen oder eine symmetrische Festlegung des Gewässerraums nicht schon sind/wären. Zudem weist 
im betrachteten Abschnitt das Ostufer einen grösseren Wert für das Gewässer auf, weil es einen breite-
ren, unverbauten Streifen aufweist und weil den Ruderalflächen entlang der Gleise einen, im Vergleich 
zum versiegelten Strassenraum, höheren ökologischen Stellenwert zugeschrieben wird.  
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7.4.2 Birs Postauto 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

 

Abbildung 14: Ausschnitt Zonenplan Siedlung und kantonale Gewässerbaulinien (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Es wird angestrebt, das Gebiet als dicht überbaut zu definieren und den Gewässerraum an die bauli-
chen Gegebenheiten resp. die Gewässerbaulinien anzupassen. Es ist nachzuweisen, wie die dichte Be-
bauung hergeleitet wurde, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und genügend Raum für Revi-
talisierungen gesichert ist: 

Herleitung «dicht überbaut» 

Zur Beurteilung der «dichten Überbauung» darf der Fokus nicht auf wenigen Parzellen liegen, er muss 
mindestens die gesamte Zone umfassen. Um diesem Grundsatz gerecht zu werden, wird das gesamte 
rechte Birsufer vom Perimeter Zonenplan Siedlung bis zur Fussgängerbrücke kumulativ betrachtet. 

Es werden diese Nutzungszonen gemeinsam und als vergleichbar resp. einheitlich zu bewertend be-
trachtet, da es sich jeweils um Zentrumsnutzung und Zentrumsnahe Nutzungen handelt. Der QP «Bahn-
hofareal Imola» befindet sich westlich in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof und auch die Zone mit 
Quartierplanpflicht liegt südwestlich direkt ans Bahnhofsareal angrenzend und das Areal Postauto liegt 
ebenfalls zentral (400 m vom Bahnhof). 

Die Gewerbezone G1 erfüllt die Kriterien für ein dicht überbautes Gebiet: 

- Im betrachteten Abschnitt liegen mehr als die Hälfte der Gebäude (linksufrig: 13/23, 
rechtsufrig: 11/20) innerhalb des theoretischen Gewässerraums. 

- Laufen hat als Ort für Beschäftigung, Versorgung, Bildung, Freizeit und Kultur eine überregio-
nale Ausstrahlung und ist im ansonsten ländlich geprägten Raum ein wichtiges Zentrum. Aus 
diesem Grund wurde Laufen im Raumkonzept Basel-Landschaft (KRIP) als Regionalzentrum de-
finiert, damit diese Funktionen weiterentwickelt und gestärkt werden. Somit handelt es sich bei 
Laufen um einen Entwicklungsschwerpunkt und obwohl es sich bei der Gewerbezone nicht um 
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eine Kern- oder Zentrumszone handelt, besteht nichts desto trotz ein überwiegendes Interesse 
an einer Verdichtung bzw. einer baulichen Nutzung. 

- Die Lage des Gewerbegebiets ist zentral (400 m vom Bahnhof) und  
- die umgebenden Gewerbe- und Industriezonen sind baulich weitestgehend ausgenutzt. Freies, 

erschlossenes Bauland findet sich im Wesentlichen in der Industriezone. Ein grosser Anteil da-
von ist dem Lehmabbau gewidmet, oder liegt in der Umgebung international tätiger Unterneh-
men, wie Ricola, Stöcklin und der Keramik Laufen. Es liegt im Interesse des Kantons, dass solche 
international tätige Unternehmen in ihrer Entwicklung am Standort Laufen nicht eingeschränkt 
werden. Für eine Standortverschiebung des Postautodepots sind die gesamten Areale nicht op-
timal erschlossen. Der aktuelle Standort ist aufgrund der Nähe zum Verkehrsknotenpunkt 
(Bus)Bahnhof ideal. Das Depot ist daher Standortgebunden, da eine Verlegung mit einer Erhö-
hung der Verkehrsbelastung, Abgasemissionen und Lärmimmissionen auf die Wohnzone ent-
lang der Wahlenstrasse/Güterstrasse verbunden wäre. Die Erschliessung wäre zudem nur über 
das Nadelöhr der Gleisunterführung Breitenbacherstrasse-Bahnhofstrasse möglich. Bei der Par-
zelle Nr. 2714 würde mit dem Gewässerraum eine sinnvolle Bebaubarkeit der Parzelle verun-
möglicht. Damit handelt es sich um eine unverhältnismässige Einschränkung. 

- Raum für den Hochwasserschutz und für Revitalisierung ist gemäss den vorhergehenden Aus-
führungen gegeben. 

Aufgrund dieser Erläuterungen wird das Areal Postauto als dicht überbaut definiert. 

Abbildung 15: dicht überbaut (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 
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Hochwasserschutz 

 

Abbildung 16: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens die Gefahren-
gebiete mit «erheblicher Gefährdung» umfassen. 

Der benötigte Bereich entspricht in diesem Abschnitt dem Gerinne und den Uferbereichen der Birs. Im 
Rahmen des Hochwasserschutzprojekts wurden die Gewässerbaulinien überprüft und gegebenenfalls 
angepasst und neu festgelegt. Entlang dieser Baulinien werden nun flankierende Massnahmen wie 
Schutzmauern und -dämme errichtet, um die dahinterliegenden Gebäude vor Hochwasser zu schützen. 
Der festgelegte Gewässerraum umfasst mindestens den dafür notwendigen Raum. 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung des Gewässers mittlerer zeitlicher Priorität vor. Das 
heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegeta-
tion versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benö-
tigte Raum gesichert werden. Der Uferbereich und die Dynamik werden jedoch durch Infrastruktur und 
die Flussnahe Bebauung des Siedlungsgebiets der Stadt Laufen stark eingeschränkt. Das Gewässer kann 
in diesem Abschnitt auch auf lange Sicht seine natürlichen Funktionen nicht vollständig erfüllen. Ge-
mäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt wird die Birs im Rahmen des Hochwasserschutzpro-
jekts, soweit wie aktuell möglich, revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revitalisierung muss aus Sicht 
des Tiefbauamts kein zusätzlicher Raum gesichert werden. 

Die Schwelle, welche die Längsvernetzung für Fische erschwert, wird durch eine fischdurchgängige 
Blocksteinrampe ersetzt. Diese Massnahme betrifft somit nur das Gerinne. 

 

Fazit: Im dicht überbauten Gebiet «Postauto» sprechen keine überwiegenden Interessen gegen eine 
Anpassung der Gewässerraumbreite an bauliche Gegebenheiten (resp. die Gewässerbaulinien). 
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7.4.3 Birs Zentrumszone I 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

 

Abbildung 17: Ausschnitt Zonenplan Siedlung und kantonale Baulinien (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Es wird angestrebt, das Gebiet als dicht überbaut zu definieren und den Gewässerraum an die bauli-
chen Gegebenheiten resp. die Gewässerbaulinien anzupassen. Es ist nachzuweisen, wie die dichte Be-
bauung hergeleitet wurde, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und genügend Raum für Revi-
talisierungen gesichert ist: 

Herleitung «dicht überbaut» 

Es werden diese drei Nutzungszonen gemeinsam und als vergleichbar resp. einheitlich zu bewertend 
betrachtet, da es sich jeweils um Zentrumsnutzung und Zentrumsnahe Nutzungen handelt.  

Teile der nördlichen Zentrumszone Z1 liegen im Entwicklungsgebiet des KRIPs (Abbildung 18) und zäh-
len somit zum zentralen Verdichtungs- und Transformationsgebiet des Kantons. Zum Ausbau und der 
Weiterentwicklung des übergeordneten Verkehrssystems soll zudem Raum für ein Trassee der Kantons-
strasse freigehalten werden. Grundsätzlich können solche Infrastrukturanlagen, die im öffentlichen In-
teresse stehen, im Gewässerraum realisiert werden.  
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Abbildung 18: Kantonaler Richtplan (Quelle: Geoportal) 

Beide betrachtete Ufer werden als dicht überbaut definiert. Die Abbildung 15 visualisiert die vom Ge-
wässerraum betroffenen Gebäude und weist nach, dass entlang beider Ufer mehr als die Hälfte der 
Hauptbauten vom theoretischen Gewässerraum betroffen sind. Es handelt sich um eine Zentrumszone 
(resp. QP mit Nutzungsart gemäss Zentrumszone oder QP im zentralen Verdichtungs- und Transformati-
onsgebiet gemäss KRIP), weshalb das Gebiet als dicht überbaut definiert wird. 

Hochwasserschutz 

 

Abbildung 19: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens die Gefahren-
gebiete mit «erheblicher Gefährdung» umfassen. 

Der benötigte Bereich entspricht in diesem Abschnitt dem Gerinne und den Uferbereichen der Birs. Es 
liegen am westlichen Ufer zwei Gefahrengebiete mit erheblicher Gefährdung, welche nicht ans Gewäs-
ser angrenzen. In diesen Streckenabschnitten ist der Hochwasserschutz aktuell nicht gewährleistet. 
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Im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts wurden die Gewässerbaulinien überprüft und gegebenen-
falls angepasst und neu festgelegt. Entlang dieser Baulinien werden nun flankierende Massnahmen wie 
Schutzmauern und -dämme errichtet, um die dahinterliegenden Gebäude vor Hochwasser zu schützen. 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung des Gewässers mittlerer zeitlicher Priorität vor. Das 
heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegeta-
tion versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benö-
tigte Raum gesichert werden. Der Uferbereich und die Dynamik werden jedoch durch Infrastruktur und 
die Flussnahe Bebauung des Siedlungsgebiets der Stadt Laufen stark eingeschränkt. Das Gewässer kann 
in diesem Abschnitt auch auf lange Sicht seine natürlichen Funktionen nicht vollständig erfüllen. Ge-
mäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt wird die Birs im Rahmen des Hochwasserschutzpro-
jekts, soweit wie aktuell möglich, revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revitalisierung muss aus Sicht 
des Tiefbauamts kein zusätzlicher Raum gesichert werden. 

Die Schwelle, welche die Längsvernetzung für Fische erschwert, wird durch eine fischdurchgängige 
Blocksteinrampe ersetzt. Diese Massnahme betreffen somit nur das Gerinne. 

 

Fazit: Im dicht überbauten Gebiet sprechen keine überwiegenden Interessen gegen eine Anpassung der 
Gewässerraumbreite an bauliche Gegebenheiten (resp. die Gewässerbaulinien). Es wird darauf hinge-
wiesen, dass bei der Erstellung eines Quartierplans die Gewässersituation bzw. der Gewässerraum neu 
zu beurteilen ist.  
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7.4.4 Birs Zentrumszone II 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

 

Abbildung 20: Ausschnitt Zonenplan Siedlung und kantonale Baulinien (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Es wird angestrebt, das Gebiet als dicht überbaut zu definieren und den Gewässerraum an die bauli-
chen Gegebenheiten resp. die Gewässerbaulinien anzupassen. Es ist nachzuweisen, wie die dichte Be-
bauung hergeleitet wurde, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und genügend Raum für Revi-
talisierungen gesichert ist: 

Herleitung «dicht überbaut» 

Entlang des betrachteten Abschnitts der Birs befindet sich eine Zentrumszone (Z1). Die Nutzungen wer-
den aktuell in dem Konzept zur Revision des Zonenplans Siedlung überprüft. Teile der Zentrumszone Z1 
liegen im Entwicklungsgebiet des KRIPs (Abbildung 18) und zählen somit zum zentralen Verdichtungs- 
und Transformationsgebiet des Kantons. Zum Ausbau und der Weiterentwicklung des übergeordneten 
Verkehrssystems soll zudem Raum für ein Trassee der Kantonsstrasse freigehalten werden. Grundsätz-
lich können solche Infrastrukturanlagen, die im öffentlichen Interesse stehen, im Gewässerraum reali-
siert werden.  

Das gesamte linke Ufer wurde in Kapitel 7.4.2 bereits als dicht überbaut definiert. Die Abbildung 15 vi-
sualisierte die vom Gewässerraum betroffenen Parzellen der Zentrumszonen und die auf den Parzellen 
befindlichen Gebäude. Die Gebäude in Grün werden vom theoretischen Gewässerraum nicht überla-
gert, jene in Rot jedoch schon. Da somit über die Hälfte der Gebäude (13/23) im Gewässerraum liegen 
und es sich um eine Zentrumszone handelt, wird das Gebiet als dicht überbaut definiert. 
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Hochwasserschutz 

 

Abbildung 21: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens die Gefahren-
gebiete mit «erheblicher Gefährdung» umfassen. Der benötigte Bereich entspricht in diesem Abschnitt 
dem Gerinne und den Uferbereichen der Birs. 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung des Gewässers mittlerer zeitlicher Priorität vor. Das 
heisst die Sohle wird durch eine durchgängige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegeta-
tion versehen und eine beschränkte Dynamik zugelassen. Der Uferbereich und die Dynamik werden je-
doch durch Infrastruktur und die Flussnahe Bebauung des Siedlungsgebiets der Stadt Laufen stark ein-
geschränkt. Das Gewässer kann in diesem Abschnitt auch auf lange Sicht seine natürlichen Funktionen 
nicht vollständig erfüllen. Gemäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt wird die Birs im Rahmen 
des Hochwasserschutzprojekts, soweit wie aktuell möglich, revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revi-
talisierung muss aus Sicht des Tiefbauamts kein zusätzlicher Raum gesichert werden. 

 

Fazit: Im dicht überbauten Gebiet sprechen keine überwiegenden Interessen gegen eine Anpassung der 
Gewässerraumbreite an bauliche Gegebenheiten (resp. die Gewässerbaulinien).  
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7.4.5 Ziegelschürbächli 

Berechnung Gewässerraum 

Das Ziegelschürbächli ist im Rahmen der Hochwasserschutzplanung in Laufen ausgedolt und verlegt 
worden. Die Gewässerbreite musste erhöht werden, damit der Schutz vor Hochwasser gewährleistet 
werden kann (Art. 41a Abs. 3 GSchV). Da das Gewässer bereits revitalisiert wurde bzw. durch die An-
passungen der Gewässerraumbreite auf die Gewässerbaulinien der Hochwasserschutz gewährleitstet 
ist, wird auf eine Interessensabwägung verzichtet. 

 

Abbildung 22: SWISSIMAGE 2014 und 2018 und Bau- und Strassenlinien (Quelle: GeoView) 

 

Fazit: Der Gewässerraum wird zwischen den kantonalen Gewässerbaulinien festgelegt. 
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7.4.6 Wahlenbach offen 

Berechnung Gewässerraum 

Im Abschnitt A «Vorstadt» liegt ein Teil des Wahlenbachs. Betrachtet wird in dieser Interessensabwä-
gung das Gewässer ab dem Zusammenfluss mit dem Ziegelschürbächli und dem Eintritt in die Dole. 

  

Abbildung 23: Betrachteter Abschnitt des Wahlenbachs (Quelle: GeoView) 

Die mittlere Gerinnesohlenbreite des offenen Bachlaufs ist nicht auf der gesamten Länge definiert. Auf 
ca. der Hälfte der betrachteten Strecke wird die Gewässersohle mit 2.0 m Breite und die Wasserspiegel-
breitenvariabilität als nicht vorhanden angegeben. 

3.0 m * 2 = 6 m �Æ 6 m * 2.5 + 7 m = 22.0 m 

Da der restliche Abschnitt nicht definiert ist, wurde eine Plausibilisierung durchgeführt. Etwas weniger 
als 400 m bachaufwärts weist der Wahlenbach eine natürliche Breitenvariabilität auf. Das Gefälle der 
beiden Strecken ist vergleichbar, es beläuft sich im oberen Bereich auf ca. 2% und im unteren auf ca. 
1%. Da die beiden Strecken nahe beieinanderliegen, kann davon ausgegangen werden, dass sich das 
Abflussregime und Einzugsgebiet nicht massgeblich unterscheiden. 

Der minimale Gewässerraum entlang der natürlichen Vergleichsstrecke beträgt: 

3.0 m * 1 = 3.0 m �Æ 3.0 m * 2.5 + 7 m = 14.5 m 

Der minimale Gewässerraum von 14.5 m wird als Referenz für den betrachteten Abschnitt verwendet. 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 
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Revitalisierung 

Für diesen Abschnitt des Wahlenbachs enthält das Wasserbaukonzept und die Revitalisierungsplanung 
keinen Eintrag. Dieser Abschnitt des Wahlenbachs ist jedoch im kantonalen Richtplan als aufzuwer-
tende Fliessgewässer vermerkt. Es müssen daher in der Nutzungsplanung die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, dass die Fliessgewässer in ihrem natürlichen Zustand erhalten oder wiederhergestellt wer-
den können. Im Rahmen des Projekts Hochwasserschutz Birs wurden Gewässerbaulinien festgelegt. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass der Raum zwischen diesen Baulinien für allfällige zukünftige Re-
vitalisierungsmassnahmen genügen wird. 

Hochwasserschutz 

  

Abbildung 24: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal, eigene Darstellung) 

Entlang der Gewässerbaulinien werden flankierende Massnahmen wie Stütz- und Schutzmauern und 
Schutzdämme umgesetzt, um die dahinterliegenden Gebäude vor Hochwasser zu schützen. Der Raum 
zwischen den Baulinien genügt für die Umsetzung dieser Massnahmen. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Die Uferschutzzonen werden vom Gewässerraum fast komplett überlagert. Die Schutzbestimmungen 
zur Uferschutzzone sind strenger formuliert, sodass eine Überlagerung mit dem Gewässerraum keine 
weiteren Einschränkung nach sich zieht. 

Es ist im Teilzonenplan Güterbahnhof vorgesehen eine Grünzone resp. einen Bepflanzungsgürtel im 
Übergang von der Gewerbezone zur Uferschutzzone anzulegen. Dieser hat naturnah zu sein und es gel-
ten die Bestimmungen des Art. 41c GSchV (Art. 9 Abs. 3 TZR Güterbahnhof). 

Das Teilobjekt 37 des Objekts Nummer 37 aus dem Reptilieninventar steht als gewässernaher Lebens-
raum in direktem Zusammenhang mit dem Gewässerraum und kann durch dessen Festlegung von ihm 
profitieren. Das Teilobjekt umfasst weite Gebiete der umliegenden Nutzungszonen. Einer Ausdehnung 
des Gewässerraums steht das überwiegenden Interessen einer baulichen Nutzung von zentral gelege-
ner Industrie-, Gewerbs- und Wohnzone entgegen. 

Ortsbild- und Denkmalschutz 

Rechtsufrig grenzt an den Wahlenbach das ISOS-Perimeter «Homogene Arbeitersiedlung». Im Perime-
ter gilt das Erhaltungsziel A, weshalb für alle Bauten, Anlageteile und Freiräume ein Abbruchverbot, 
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Verbot von Neubauten und Detailvorschriften für Veränderungen gelten. Sie müssen integral erhalten 
und störende Eingriffe beseitigt werden. Gebäude innerhalb des Gewässerraumes haben Bestandesga-
rantie und Massnahmen für deren Unterhalt sind zulässig. Insofern widersprechen die Bestimmungen 
des ISOS denen des Gewässerraumes nicht, letzterer verhindert zusätzlich, dass neue Bauten erstellt 
werden können und unterstützt damit das Schutzbegehren des ISOS. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Nutzung des Gewässers für Wasserkraft vorhanden oder geplant. 

 

Fazit: Beim offen verlaufenden Wahlenbach sprechen keine Gründe gegen eine symmetrische Festle-
gung. Der Gewässerraum muss auf die Gewässerbaulinien, die im Rahmen des Hochwasserschutzpro-
jekts erstellt wurden, aufgeweitet werden.  
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7.4.7 Wahlenbach Dole 

Berechnung Gewässerraum 

Im Abschnitt A «Vorstadt» liegt ein Teil des Wahlenbachs. Betrachtet wird in dieser Interessensabwä-
gung das Gewässer ab dem Eintritt in die Dole und der Mündung in die Birs. 

  

Abbildung 25: Betrachteter Abschnitt des Wahlenbachs (Quelle: GeoView) 

Die Dole weist gemäss AV eine Gerinnesohlenbreite von 3.0 m auf: 

3.0 m * 2 = 6 m �Æ 6 m * 2.5 + 7 m = 22 m 

 

Berührte Interessen 

Hochwasserschutz 

  

Abbildung 26: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal, eigene Darstellung) 

- Naturgefahrenkarte: geringe Gefährdung 
- Hochwasserschutzmassnahmen nicht geplant 
- Zugänglichkeit für Unterhaltsarbeiten: sichergestellt 

�Æ Kein besonderer Raumbedarf 
 
Revitalisierung 

- Wasserbaukonzept: kein Eintrag 
- Strategische Revitalisierungsplanung: kein Eintrag 
- Raum für Revitalisierung sichern 

�Æ Interesse vertieft zu beurteilen und abzuwägen 
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Natur- und Landschaftsschutz 
- Kein Eintrag 

�Æ Kein besonderer Raumbedarf 
 
Gewässernutzung 

- Wasserkraft: nicht vorgesehen 
- Erholung: öffentlicher Zugang nicht vorgesehen 

�Æ Kein besonderer Raumbedarf 
 
Siedlungsentwicklung 

- Die Nutzungen sollen nicht geändert werden 
- Bestehende Strukturen über Dole 

�Æ Interesse vertieft zu beurteilen und abzuwägen 
 
Ortsbild- und Denkmalpflege 

- Kein Eintrag 
�Æ Kein besonderer Raumbedarf 
 

Beurteilung der Interessen 

Revitalisierung und Siedlungsentwicklung wird nachfolgend in einem Schritt betrachtet, denn die Revi-
talisierung wird durch die über der Dole bestehenden Bauten direkt von der Siedlung(-sentwicklung) 
beeinflusst. 

Revitalisierung und Siedlungsentwicklung 

Der eingedolte Abschnitt des Wahlenbachs verläuft unter der Güterstrasse, der Gleisanlage und der 
Zone mit Quartierplanpflicht hindurch. Bei der Güterstrasse handelt es sich um eine Erschliessungs-
strasse entlang derer die Parzellen beidseitig bereits weitgehend überbaut sind und genutzt werden. 
Anschliessend verläuft der Wahlenbach unter der Gleisanlage der SBB hindurch. 

Bis nach der Ziegeleistrasse ist langfristig eine Ausdolung nicht möglich und auch in der strategischen 
Revitalisierungsplanung nicht geplant, da die Dole unter Infrastrukturen hindurch verläuft und auch auf 
lange Sicht in diesem Abschnitt seine natürlichen Funktionen nicht vollständig erfüllen kann. 

 

Abwägung und Optimierung der Interessen 

Grundsätzlich gibt es für die Ausweisung des Gewässerraums 5 Varianten: 

1. Symmetrischer Gewässerraum 
2. Asymmetrischer Gewässerraum 
3. Verzicht auf Gewässerraum 
4. Anpassung an bauliche Gegebenheiten 
5. Verlegung Gewässer bzw. Gewässerraum 

Eine asymmetrische Festlegung ist topografisch nicht gerechtfertigt und sachlich nicht begründbar. 
�Æ Variante 2 wird nicht weiterverfolgt 
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Bei einem eingedolten Abschnitt kann gemäss Art. 41a Abs. 5 lit. b GSchV auf den Gewässerraum ver-
zichtet werden, wenn keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
�Æ Variante 3 wird weiterverfolgt 

Im sogenannten «dicht überbauten» Gebiet ist eine Anpassung an die baulichen Gegebenheiten mög-
lich. Beim betrachteten Abschnitt liegen jedoch nicht mehr als die Hälfte der Bauten im theoretischen 
Gewässerraum und es handelt sich auch nicht um eine Kern- oder Zentrumszone. 
�Æ Variante 4 wird nicht weiterverfolgt 

Eine Verlegung des Gewässers ist topografisch und aufgrund der vorbestehenden Bauten im Umkreis 
des Bachs nicht möglich. 
�Æ Variante 5 wird nicht weiterverfolgt 

 

Auswirkungen Gewässerraum «Wahlenbach» Dole 

Interessen Beschreibung Symmetrischer Ge-
wässerraum 

Verzicht auf Gewässer-
raum 
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Bestehende 
Strukturen 

Bestehende Er-
schliessungs-
strasse weitest-
gehend 
überbaut, Gleis-
anlage und be-
stehende Ge-
bäude 

Auch auf lange Sicht 
ist eine Ausdolung 
nicht möglich oder 
unverhältnismässig (0) 

Verläuft unter Infrastruk-
tur und Erschliessungs-
strassen, Umgebung ist 
weitestgehend überbaut, 
Ausdolung ist langfristig 
nur im Bereich der Zone 
mit QP-Pflicht möglich und 
wird im QP-Verfahren ge-
prüft (+) 

Total 0 +1 

 

Fazit: Beim eingedolten Abschnitt sprechen keine überwiegenden Interessen gegen einen Verzicht auf 
den Gewässerraum. Im Bereich der Zone mit Quartierplanpflicht ist eine Ausdolung und Revitalisierung 
jedoch potenziell möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung eines Quartierplans eine 
Ausdolung und ggf. Verlegung des Wahlenbachs und die Festlegung eines Gewässerraums innerhalb 
des Perimeters geprüft werden müssen. 
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7.5 Abschnitt B: «Wahlenbach» 

Der Bereich «Wahlenbach» beinhaltet den Wahlenbach von der Grenze zum Zonenplan Landschaft bis 
zum Zusammenfluss mit dem Ziegelschürbächli. Die Festlegung des Gewässerraums endet mit dem Pe-
rimeter des Zonenplans Siedlung. 

 

 

7.5.1 Dole 

Berechnung Gewässerraum 

Die Dole weist im Datensatz «Wasserspiegel Breitenvariabilität» nicht auf der gesamten Länge eine 
mittlere Breite auf. Aus diesem Grund wurde die mittlere Breite anhand der Daten der amtlichen 
Vermessung geschätzt. Auf einer Länge von 58 m weist die Dole eine Breite von 2 m auf und auf 92 m 
Länge eine Breite von 1.7 m. Demzufolge wird mit einer mittleren Breite von 1.8 m gerechnet. 

1.8 m * 2 = 3.6 m �Æ 2.5 * 3.6 m + 7 m = 16 m 

 

Abbildung 28: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 

Abbildung 27: Planausschnitt Wahlenbach (Quelle: Mutationsplan, 1:1'000) 
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- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 
Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Für diesen Abschnitt des Wahlenbachs besteht keinen Eintrag im Wasserbaukonzept oder der strategi-
schen Revitalisierungsplanung. Dieser Abschnitt des Wahlenbachs ist jedoch im kantonalen Richtplan 
als aufzuwertende Fliessgewässer vermerkt. Es müssen daher in der Nutzungsplanung die Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass die Fliessgewässer in ihrem natürlichen Zustand erhalten oder wieder-
hergestellt werden können.  

Hochwasserschutz 

 

Abbildung 29: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Das Wasserbaukonzept berücksichtigt Defizite aufgrund von Dolen, Brücken oder Durchlässen nicht, die 
Behebung derer dem Parzelleneigentümer (Dolen, § 14 WBauG) bzw. dem Verkehrsträger (Brücke, 
Stege, Durchlässe, § 25 WBauG) obliegt. 

Entlang des eingedolten Abschnitts trat 1999 das letzte Mal eine Überschwemmung auf. Bei diesem Er-
eignis traten auch die Birs und der Diebach über die Ufer. Beim Hochwasserereignis von 2007, bei dem 
ebenfalls Birs, Diebach und Wahlenbach ausuferten, war der Abschnitt entlang der Dole jedoch nicht 
betroffen. 

Die bestehende Dole hat Bestandesgarantie. Verursacht sie jedoch Ausuferungen, muss von dem/den 
Eigentümer/n geprüft werden, ob mit einer Ausdolung oder mit einer Vergrösserung der Dole das Prob-
lem gelöst werden kann. Dafür muss ein HQ100 Hochwasser mit einem Freibord von 0.5 m sicher 
durchgeleitet werden können. Eine Offenlegung hat diesbezüglich grundsätzlich eine positive Wirkung 
sowohl bei Hochwasser als auch bei Oberflächenabfluss. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Das Teilobjekt 37 des Objekts Nummer 37 steht als Lebensraum «Böschung am Bach» und «Bach > 
0.5 m» in direktem Zusammenhang mit dem Gewässerraum. Das Teilobjekt 37 können durch die Festle-
gung des Gewässerraums profitieren. 
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Die Dole ist auf ihrer gesamten Länge Teil der Richtplanaussage «Aufwertung Fliessgewässer». Die Pla-
nungsgrundsätze sehen unteranderem vor, soweit möglich den natürlichen Zustand des Fliessgewäs-
sers zu erhalten/wiederherzustellen und die unterschiedlichen Aspekte Hochwasserschutz, Natur- und 
Landschaftsschutz sowie Erholungsnutzung zu koordinieren. Zur Realisierung der Planungsgrundsätze 
haben die Gemeinden in ihrer Nutzungsplanung die Voraussetzungen für den Erhalt oder die Wieder-
herstellung natürlicher Fliessgewässer zu sorgen.  

Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Nutzung des Gewässers für Wasserkraft vorhanden oder geplant. 

 

Fazit: Beim eingedolten Abschnitt sprechen keine überwiegenden Interessen gegen eine symmetrische 
Festlegung des Gewässerraums. Alle im Gewässerraum zu liegen kommende Bauten und Anlagen, die 
rechtmässig erstellt wurden, geniessen Besitzstandsgarantie. Bauliche Massnahmen, die für den Erhalt 
notwendig sind, sind zulässig. Der Gewässerraum darf jedoch nicht weiter überbaut werden. Solange 
Hochwasserschutzdefizite entlang der Dole bestehen, kann auf einen Gewässerraum nicht verzichtet 
werden.  
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7.5.2 Teilabschnitt I 

Berechnung Gewässerraum (Betrachtung: Gewässer aufwärts) 

Auf den ersten 59 m ist die mittlere Breite und die Breitenvariabilität nicht erhoben. Davor verläuft der 
Wahlenbach in einer Dole, danach jedoch offen mit einer Breite von 2.0 m und eingeschränkter Brei-
tenvariabilität. Da sich die beiden Bachabschnitte sehr ähnlich sind, werden diese mittlere Breite und 
Breitenvariabilität übernommen. �Æ 1.5 * 2 m = 3 m, 2.5 * 3 m + 7 m = 14.5 m 

Die nächsten 155 m weisen, wie bereits erwähnt, eine mittlere Breite von 2 m bei einer eingeschränk-
ten Breitenvariabilität auf. �Æ 1.5 * 2 m = 3 m, 2.5 * 3 m + 7 m = 14.5 m 

Danach folgt wieder ein Abschnitt von 20 m der nicht bestimmt ist. Der Abschnitt davor weist eine mitt-
lere Breite von 2.0 m und eine eingeschränkte Breitenvariabilität auf, der Abschnitt danach 2.5 m mit 
ausgeprägter Breitenvariabilität. Der betrachtete Abschnitt weist grössere Ähnlichkeit mit dem vorheri-
gen Abschnitt auf. �Æ 1.5 * 2 m = 3 m, 2.5 * 3 m + 7 m = 14.5 m 

Der letzte betrachtete Abschnitt von 28 m weist eine ausgeprägte Breitenvariabilität bei 2.5 m mittlerer 
Breite auf. �Æ 1 * 2.5 m = 2.5 m, 2.5 * 2.5 m + 7 m = 13.25 m 

  

Abbildung 30: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Wie in der Abbildung 30 ersichtlich, verläuft entlang des Wahlenbachs eine Uferschutzzone. Diese ent-
spricht im Abschnitt, in dem Sie beidseitig verläuft, mindestens de oben berechneten minimalen Ge-
wässerraums. Das Gewässer muss nicht zwingend in der Mitte dieses Korridors liegen. Da der Wahlen-
bach in besagtem Abschnitt innerhalb der Uferschutzzone mäandriert, wird eine vereinfachte 
Gewässerachse angenommen. 

Entlang des rechten Ufers, in der ÜO Brückersgarten, verläuft eine Gewässerbaulinie, welche jedoch 
nicht im Rahmen eines Hochwasserschutzprojekts festgelegt wurde.  

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 
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- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht eine Revitalisierung mittlerer zeitlicher Priorität vor. Das heisst die Sohle 
wird durch eine durchlässige Kiessohle ersetzt, die Ufer mit standortgerechter Vegetation versehen und 
eine beschränkte Dynamik zugelassen. Dieser Abschnitt des Wahlenbachs ist zudem im kantonalen 
Richtplan als aufzuwertende Fliessgewässer vermerkt. Es müssen daher in der Nutzungsplanung die Vo-
raussetzungen geschaffen werden, dass die Fliessgewässer in ihrem natürlichen Zustand erhalten oder 
wiederhergestellt werden können. Mit dem Gewässerraum kann der dafür benötigte Raum gesichert 
werden, gemäss Abklärung mit dem kantonalen Tiefbauamt reicht dazu der minimale Gewässerraum. 

Hochwasserschutz 

 

Abbildung 31: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens die Gefahren-
gebiete mit «erhebliche Gefährdung» umfassen. Der dafür benötigte Bereich entspricht dem Gerinne 
und dem Uferbereich des Wahlenbachs und liegt im theoretischen Gewässerraum. 

Entlang des Wahlenbach sind auf einer Länge von fast 700 m bauliche Hochwasserschutzmassnahmen 
geplant. Es wird beabsichtigt, ankommendes Wasser sicher und vollständig durch den Abschnitt hin-
durchzuleiten. Gemäss Abklärungen mit dem kantonalen Tiefbauamt ist der Hochwasserschutz entlang 
des betrachteten Abschnitts ungenügend. Der Gewässerraum muss daher an möglichst vielen Stellen 
vergrössert werden, um genügend Raum für Schutzmassnahmen zu sichern. 
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Natur- und Landschaftsschutz 

Die Uferschutzzonen werden vom Gewässerraum vollständig überlagert. Die Schutzbestimmungen zur 
Uferschutzzone sind strenger formuliert, sodass eine Überlagerung mit dem Gewässerraum keine wei-
teren Einschränkung nach sich zieht, ausser, dass innerhalb des Gewässerraums der Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmittel im Allgemeinen verboten ist. 

Es sind kommunal schützenswerten / geschützten Einzelbäume und Baumgruppen in den Zonenvor-
schriften Siedlung und Landschaft und im Reglement in Art. 16 Abs. 1aufgeführt. Sie sind gemäss dem 
Artikel in ihrem Bestand und ihrer Eigenart zu erhalten. Damit sind alle Gefährdungen (z.B. Errichten 
von Bauten, Abgrabungen im Wurzelgebiet und artfremde, dem Schutzzweck widersprechende Nut-
zungs- und Pflegemassnahmen) untersagt. Erlaubt sind Eingriffe, die dem Schutzzweck dienen. Der Ge-
wässerraum stärkt den kommunalen Schutzgedanken. 

Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Nutzung des Gewässers für Wasserkraft vorhanden oder geplant. 

 

Fazit: Es liegen keine Gründe vor, die der symmetrischen Festlegung widersprechen. Aus Gründen der 
Raumsicherung für Hochwasserschutzmassnahmen wird der Gewässerraum auf den Bereich der Ufer-
schutzzone vergrössert. Die Einschränkungen für die Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen 
bleiben im Vergleich (Ausnahme: Dünge- und Pflanzenschutzmittel) zu der jetzigen Situation gleich. 
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7.5.3 Teilabschnitt II 

Berechnung Gewässerraum 

Im Betrachtungsperimeter weist der Wahlenbach zwei unterschiedliche mittlere Breiten auf.  

Im unteren Abschnitt (orange) beträgt die mittlere Breite 2.5 m bei einer ausgeprägten Wasserspiegel-
breitenvariabilität. 

�Æ 1 * 2.5 m = 2.5 m, 2.5 * 2.5 m + 7 m = 13.25 m 

Im oberen Abschnitt verbreitert sich der Bach und die mittlere Breite beträgt 3.0 m bei einer immer 
noch ausgeprägten Wasserspiegelbreitenvariabilität. 

�Æ 1 * 3.0 m = 3.0 m, 2.5 * 3.0 m + 7 m = 14.5 m 

 

Abbildung 32: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Es wird eine symmetrische Gewässerraumlegung angestrebt. Die minimale Gewässerraumbreite muss 
dabei zwingend erhöht werden, wenn dies notwendig ist, 

- um für Revitalisierungen notwendigen Raum zu sichern, 
- um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
- um gewisse Schutzziele zu gewährleisten (Natur-/Landschaftsschutz und Ortsbild-/Denkmal-

schutz) und 
- um Wasserkraftnutzung zu ermöglichen 

Nachfolgend wird nachgewiesen, dass eine Erhöhung der Gewässerraumbreite nicht zwingend notwen-
dig ist: 

Revitalisierung 

Für diesen Abschnitt des Wahlenbachs bestehen keine Einträge im Wasserbaukonzept oder der strate-
gischen Revitalisierungsplanung. Es kann davon ausgegangen werden, dass zukünftigen Massnahmen 
innerhalb des minimal festgelegten Gewässerraums genügend Raum zur Verfügung steht. 
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Hochwasserschutz 

 

Abbildung 33: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Die Gefahrenzone mit erheblicher Gefährdung reicht über das Gerinne hinaus. Im theoretischen Ge-
wässerraum muss dieser Bereich miteingeschlossen sein. Dies bedingt eine Verbreiterung des Gewäs-
serraums von 14.5 m auf 17.5 m (Maximum). 

Die kantonale Gewässerbaulinie wurde im Rahmen der ÜO Brückersgarten festgelegt und nicht im Rah-
men eines Hochwasserschutzprojekts. Somit muss der Gewässerraum nicht bis an diese kantonalen Ge-
wässerbaulinien reichen. 

Natur- und Landschaftsschutz und Ortsbild- und Denkmalpflege 

Es bestehen keine Einträge für dieses Gebiet in einem kantonalen oder nationalen Inventar. 

Gewässernutzung 

Es ist keine Nutzung des Gewässers für Wasserkraft vorhanden oder geplant. 

 

Fazit: Es spricht kein überwiegendes Interesse gegen eine symmetrische Festlegung des Gewässer-
raums. In den Bereichen, in denen der Gefahrenbereich «erhebliche Gefährdung» über diesen symmet-
rischen Gewässerraum reicht, wird dieser aufgeweitet. 
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7.6 Abschnitt C: «Laufen Altstadt» 

Der Bereich «Laufen Altstadt» beinhaltet die Birs von der Fussgängerbrücke bis zur Brücke Nau, den 
Stadt- und den Güschbach. 

 

Abbildung 34: Planausschnitt Altstadt (Quelle: Mutationsplan, 1:1'000) 

 

7.6.1 Birs 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

Es wird angestrebt, das Gebiet als dicht überbaut zu definieren und den Gewässerraum an die bauli-
chen Gegebenheiten resp. die Gewässerbaulinien anzupassen. Es ist nachzuweisen, wie die dichte Be-
bauung hergeleitet wurde, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und genügend Raum für Revi-
talisierungen gesichert ist: 

Herleitung «dicht überbaut» 

Entlang des betrachteten Abschnitts der Birs befinden sich Wohn- und Geschäftszonen (WG2 und 
WG3), Kernzonen, eine Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung (öffentlicher 
Parkplatz, Spiel- und Freizeitanlage Amtshausareal), mehreren Sondernutzungsplänen und einer Zone 
mit Quartierplanpflicht. Die Nutzungen sollen beibehalten werden. 

Westlich der Naubrücke werden die OeWA-Zone und die Zone mit Quartierplanpflicht zu den 
Entwicklungsgebieten im kantonalen Richtplan gezählt (Abbildung 35).  
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Abbildung 35: Ausschnitt Zonenplan Siedlung und KRIP (Quelle: GeoView) 

Das gesamte betrachtete Ufer entlang der Birs (gelbes Polygon) wird als dicht überbaut definiert. Die 
Abbildung 36 visualisiert die vom Gewässerraum betroffenen Parzellen der Zentrumszonen und der an-
grenzenden QPs (blau) und die auf den Parzellen befindlichen Gebäude. Die Gebäude in Grün werden 
vom theoretischen Gewässerraum nicht überlagert, jene in Rot jedoch schon. Da über die Hälfte der 
Gebäude im Gewässerraum liegen (linksufrig: 25/28, rechtsufrig: 4/7) und es sich um eine Zentrums-
zone (resp. an Zentrumszonen angrenzende QPs oder Verdichtungs- und Transformationsgebiet ge-
mäss KRIP) handelt, wird das Gebiet entlang der Birs als dicht überbaut definiert. 

 

Abbildung 36: dicht überbaute Zentrumszone und QPs (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 
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Hochwasserschutz 

 

Abbildung 37: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal) 

Damit die Mindestanforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» des Amts für Raumpla-
nung bezüglich Hochwasserschutz eingehalten sind, muss der Gewässerraum mindestens die Gefahren-
gebiete mit «erheblicher Gefährdung» umfassen. Der benötigte Bereich entspricht in diesem Abschnitt 
dem Gerinne und grossen Teilen im Uferbereich. Vor allem die linksseitig gelegene Altstadt ist von der 
«erheblichen Gefährdung» stark betroffen. Nach Umsetzung der Hochwasserschutzmassnahmen und 
der Anpassung der Gefahrenkarte wird sich dieses Bild mit höchster Wahrscheinlichkeit ändern. 

Entlang der gesamten Birs wurde im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts die Gewässerbaulinien 
überprüft und gegebenenfalls angepasst oder neu festgelegt. Entlang dieser Baulinien werden nun flan-
kierende Massnahmen wie Schutzmauern und -dämme errichtet, um die dahinterliegenden Gebäude 
vor Hochwasser zu schützen. Momentan ist der Hochwasserschutz in diesem Gebiet also nicht gegeben. 
Da der Gewässerraum mindestens die Gebiete mit erheblicher Gefährdung umfassen muss, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt der Gewässerraum nicht nur bis auf die Bestandsbauten festgelegt werden. Aus die-
sem Grund hat sich die Stadt Laufen entschieden, die Planung in den betroffenen Abschnitten zu sistie-
ren und erst nach der Überarbeitung der Naturgefahrenkarte den Gewässerraum dort rechtskräftig 
festzulegen. In diesem Abschnitt betrifft dies die Parzellen ab der Brücke Bahnhofstrasse bis zum Ende 
der Parzelle Nr. 1457. In diesem Bereich bleibt der Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen 
rechtskräftig.  

Revitalisierung 

Das Wasserbaukonzept sieht baulichen Hochwasserschutz hoher zeitlicher Priorität vor. Mit dem Ge-
wässerraum kann der dafür benötigte Raum gesichert werden. Im Rahmen des Hochwasserschutzpro-
jekts wurden für den baulichen Hochwasserschutz die kantonalen Gewässerbaulinien überarbeitet und 
damit bereits der Raum für die baulichen Massnahmen gesichert. Gemäss dem Schreiben des Tiefbau-
amts vom 04.11.2019 (Anhang) wird die Birs auch im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts soweit als 
möglich revitalisiert. Für eine spätere, grössere Revitalisierung muss durch den Gewässerraum kein zu-
sätzlicher Raum gesichert werden. 

 

Fazit: In diesem dicht überbauten Abschnitt der Birs sprechen keine überwiegenden Interessen gegen 
eine Anpassung der Gewässerraumbreite an die baulichen Gegebenheiten (resp. die Gewässerbauli-
nien).  
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Abbildung 39: dicht überbautes Gebiet im Ausschnitt Altstadt (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Hochwasserschutz 

 

Abbildung 40: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geopoertal, eigene Darstellung) 

Die Naturgefahrenkarte zeigt entlang des Stadtbachs eine geringe bis mittlere Gefährdung. Es ist eine 
Umleitung des Bachs zum Überlaufbauwerk des Güschbachs geplant (vgl. Kapitel 7.6.3). Der Gewässer-
raum muss keinen zusätzlichen Raum für Massnahmen sichern. 

Revitalisierung  

Der Stadtbach ist (ausser beim Stadttor) nicht überbaut und könnte prinzipiell offengelegt werden. Das 
künstliche Gewässer fliesst jedoch durch die dicht überbaute Altstadt unter resp. neben Erschliessungs-
strassen, welche durch Gestaltungsbaulinien freigehalten werden. Solange in der Altstadt der Individu-
alverkehr zugelassen ist, ist für einen ausgedolten Bachlauf nicht genügend Platz vorhanden. Eine Aus-
dolung ist langfristig nicht möglich und unverhältnismässig. 

 

Fazit: Im dicht überbauten Gebiet sprechen keine überwiegenden Interessen gegen einen Verzicht auf 
den Gewässerraum. Es wird daher auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet  
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7.6.3 Güschbach 

Berechnung Gewässerraum 

 

Abbildung 41: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 

Die Stadt Laufen plant, entlang des Abschnittes des Güschbachs oberhalb der Rennimattstrasse (rot ge-
strichelt), eine Ausdolung und Revitalisierung vorzunehmen. Der neue Verlauf des Baches ist jedoch 
noch nicht geklärt. Aus diesem Grund wird auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet, dieser 
soll im Zusammenhang mit der Planung der Ausdolung zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen 
werden. Bis dahin gilt der Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen. 

Die mittlere Breite des Güschbachs ist nicht bestimmt, da es sich um eine Dole handelt. Gemäss den 
Daten der Amtlichen Vermessung, ist die Dole 0.25 m breit. Mit einer nicht vorhandenen Wasserspie-
gelbreitenvariabilität erfolgt daraus: 

�Æ 2 * 0.25 m = 0.5 m, 11 m 

Es wird angestrebt, das Gebiet als dicht überbaut zu definieren und den Gewässerraum an die bauli-
chen Gegebenheiten resp. die Gewässerbaulinien anzupassen. Es ist nachzuweisen, wie die dichte Be-
bauung hergeleitet wurde, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und genügend Raum für Revi-
talisierungen gesichert ist: 

Herleitung «dicht überbaut» 

  

Abbildung 42: dicht überbautes Gebiet im Ausschnitt Altstadt und Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, 
eigene Darstellung) 

Im Betrachtungsperimeter liegen eine Zone mit Quartierplanpflicht, die Kernzone und die OeWA-Zone. 
Die Zone mit Quartierplanpflicht wird zum Betrachtungsperimeter gezählt, da sie sich innerhalb des 
Teilzonenplans Kernzone Altstadt befindet, zwischen Kern- und Zentrumszone liegt und sehr zentral ge-
legen ist. Auch die OeWA-Zone liegt zwischen Kern- und Zentrumszonen eingebettet, ist somit sehr 
zentral und wird im KRIP zu den Entwicklungsgebieten gezählt. Obwohl sie also keiner Kern- oder Zent-
rumszone angehört, ist ihre Nutzung gemäss den vorgängigen Ausführungen eng mit diesen Zonen ver-
knüpft. 

Übergangsbestimmun-
gen bleiben bestehen 

GWR-Festlegung wird geprüft 
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Hochwasserschutz 

 

Abbildung 43: Naturgefahrenkarte Wasser BL (Quelle: Geoportal, eigene Darstellung) 

Die in der Naturgefahrenkarte dargestellte geringe bis mittlere Gefährdung ist hauptsächlich auf die 
Birs zurückzuführen. Bei einem Hochwasserereignis kann der Güschbach nicht mehr in die Birs entwäs-
sern und es entsteht ein Rückstau. Das Überlaufbauwerk wird kurz vor der Einmündung in die Birs im 
Bereich des Spielplatzes erstellt (Stern auf Abbildung 44). Die Baute wurde mit Schreiben vom 
07.07.2021 (Entscheid Nr. W 29/21) bewilligt. Die Situierung legt die Mündung des Güsch- und neu 
auch des Stadtbachs in die Birs örtlich fest. 

Revitalisierung 

Der Güschbach ist (ausser von der Ringmauer) nicht überbaut und könnte prinzipiell offengelegt wer-
den. Das künstliche Gewässer fliesst jedoch durch die dicht überbaute Altstadt unter resp. neben Er-
schliessungsstrassen, welche durch Gestaltungsbaulinien freigehalten werden. Solange in der Altstadt 
der Individualverkehr zugelassen ist, ist für einen ausgedolten Bachlauf nicht genügend Platz vorhan-
den. 

In der Amthausgasse wird auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet. Eine Ausdolung ist in der 
Gasse nicht realisierbar, dementsprechend wäre der Höhenunterschied zwischen Dole, Oberfläche und 
Birs innerhalb der ÖWA-Zone zu überwinden. Das Terrain steigt bis zur Uferböschung ca. 1.0 m an und 
fällt dann ca. 4.0 m ab bis auf das Niveau der Birs. Eine Öffnung der Dole auf ihrem heutigen Verlauf ist 
nicht umsetzbar, respektive würde in einem, wie bereits erwähnten, tiefen Kanal resultieren. 

 

Abbildung 44: Höhenprofil Güschbach ÖWA-Zone und Standort Überlaufbauwerk (Quelle: geoportal.ch) 

 

Fazit: Im dicht überbauten Gebiet sprechen keine überwiegenden Interessen gegen einen Verzicht auf 
den Gewässerraum. Zudem verläuft die Dole unter Erschliessungsstrassen, die Umgebung ist überbaut 
und eine Ausdolung ist langfristig nicht möglich oder unverhältnismässig. Gemäss Art. 41a Abs. 5 GSchV 
kann entlang von Dolen auf den Gewässerraum verzichtet werden, wenn keine überwiegenden Interes-
sen dagegenstehen.  
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7.7 Abschnitt D: «Laufen Nord» 

Der Bereich «Laufen Nord» beinhaltet die Birs von der Brücke Nau bis an die Gemeindegrenze zu Dittin-
gen sowie den Schachletenbach entlang der Gemeindegrenze und den Mündungsbereich des Diebachs. 

 

Abbildung 45: Planausschnitt Laufen Nord (Quelle: Mutationsplan, 1:1'000) 

 

7.7.1 Birs 

Berechnung Gewässerraum 

60 m (vgl. Kapitel 7.2.2) 

 

Abbildung 46: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView, eigene Darstellung) 








































































































































